
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1933/9/13 3Ob815/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1933

Norm

EO §371a

Rechtssatz

Das Rekursgericht kann die Löschung der trotz Nichterlages der vom Rekursgerichte abgeforderten Sicherheit

vollzogener Pfandrechtsvormerkung anordnen, wenngleich nach Bewilligung der Exekution der Exekutionstitel von der

zweiten Instanz bestätigt wurde.

Entscheidungstexte

3 Ob 815/33

Entscheidungstext OGH 13.09.1933 3 Ob 815/33

SZ 15/179
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